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Vorlage 
 
Federführend: 
Abteilung 4 - Bauabteilung 

Vorlage-Nr: VO/2022/0199 
AZ:  
Datum: 31.03.2022 
Verfasser: Herr Florian Schneider 

Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Friedhofssat-
zung 
 

Beratungsfolge: 

Status Datum Gremium Zuständigkeit 

öffentlich  Ortsgemeinderat der Gemeinde Girkenroth beschließend 

 
 
 
Sachverhalt:  
 
In der letzten Sitzung wurde angesprochen ob bei der Nutzung einer Doppelbelegung auf 
den Wiesengräbern eine weitere Grabplatte angebracht werden kann, da diese aufgrund der 
Ausmessung (40-60 cm) zu klein dimensioniert ist. 
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 

Satzung 
 

der Ortsgemeinde Girkenroth zur Änderung der Friedhofssatzung  
 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Girkenroth hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung 
für Rheinland-Pfalz (GemO) sowie des § 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG), beide in 
der jeweils gültigen Fassung, die folgende Änderung der Friedhofssatzung vom 08.07.2001 
beschlossen: 
 
 

§ 1 Änderungen 
 

In § 17 wird der Absatz 4 a wie folgt eingefügt: 
 
§ 17 Pflegefreie Grabstätten für Erdbestattungen (Wiesengräber) 
 
(4a) Ist das Wiesegrab doppelt belegt, so kann der Nutzungsberechtigte eine weitere lie-
gende Grabplatte, unter den Voraussetzungen des Absatzes 4, am Kopfende der Grabstätte 
anbringen. 

 
 
 

§ 2 Übrige Regelungen 
 

Die übrigen Regelungen der Friedhofssatzung bleiben unberührt. 
 
 

§ 3 Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
 
 
Anlage/n: 
keine 
 
 


